
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat Ende 2022 
zwei Urteile zum Urlaubsanspruch gefällt, die 
Auswirkungen auch im Unternehmensalltag 
haben: Zum einen entschied das Gericht ar-
beitnehmerfreundlich, dass Urlaubsansprüche 
von Mitarbeitern nicht mehr automatisch ver-
fallen beziehungsweise nach drei Jahren ver-
jähren. Das geschieht nur, wenn der Arbeitge-
ber seinen Mitarbeiter in angemessener Form 
und rechtzeitig darüber informiert, dass die 
Urlaubstage verfallen, wenn er sie nicht nimmt.

Zum anderen kam das BAG den Arbeitgebern 
im Falle fortdauernder Arbeitsunfähigkeit ent-
gegen. Hier verfällt weiterhin der Urlaubsan-
spruch mit Ablauf einer 15-Monatsfrist, auch 
ohne dass der Arbeitgeber seinen entspre-
chenden Pflichten nachgekommen ist. Er muss 
den Arbeitnehmer in diesem Fall nicht darauf 
hinweisen, den Urlaub zu nehmen.

Zur Gesetzeslage

Urlaubsansprüche verfallen grundsätzlich nur 
dann am Ende eines Kalenderjahres (31.12.) 
oder eines zulässigen Übertragungszeitraumes 
(31.03.), wenn der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer zuvor die Möglichkeit gegeben hat, den 
Urlaub tatsächlich zu nehmen.

Zusätzlich muss der Arbeitgeber ausdrück-
lich und individuell darauf hinweisen und den 
Arbeitnehmer dazu auffordern, den ausstehen-
den Urlaub zu nehmen. Im Umkehrschluss be-
deutet dies, dass der Urlaub freiwillig trotz ent-
sprechender Aufforderung nicht genommen 
wurde.

Urlaubsübertragung ins Folgejahr

Grundsätzlich ist es für einen Mitarbeiter nur 
möglich seinen Urlaub ins Folgejahr zu über-
tragen, wenn dringende persönliche Gründe 
oder dringende betriebliche Gründe dies recht-
fertigen. Wenn der Urlaub in das nächste Jahr 
mitgenommen wird, muss der Arbeitnehmer 
diesen in den ersten drei Monaten, also bis zum 
31. März, nehmen.

Dringende persönliche Gründe können bei-
spielsweise die Arbeitsunfähigkeit oder die 
Erkrankung eines Angehörigen oder auch des 
Lebensgefährten sein. Aus betrieblicher Sicht 
können termin- oder saisongebundene Aufträ-
ge sowie technische oder verwaltungsmäßige 
Probleme im Betriebsablauf es rechtfertigen, 
dass der Urlaub übertragen wird.

Verfall von Urlaubsansprüchen

Wenn der Urlaub bis zum Jahresende oder bei 
möglicher Übertragung bis zum 31. März des 
darauffolgenden Jahres nicht genommen wird, 
und der Arbeitgeber nachweisen kann, seinen 
Informationspflichten nachgekommen zu sein, 
verfällt der Urlaubsanspruch nach dem Bun-
desurlaubsgesetz (BUrlG) grundsätzlich ersatz-
los. 

Verjährung von Urlaubsansprüchen

Eine Verjährung von Urlaubsansprüchen nach 
drei Jahren kommt in Betracht, wenn die Vo-
raussetzungen des Verfalls von Urlaubsan-
sprüchen nicht vorliegen. Das heißt, wenn 
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der Arbeitgeber seinen Hinweispflichten nicht 
nachgekommen ist oder dem Mitarbeiter kei-
ne Möglichkeit gegeben hat, seinen Urlaub zu 
nehmen.

Ein Verfall des Urlaubsanspruchs ist nur mög-
lich, wenn der Arbeitgeber seinen bei ihm noch 
beschäftigten Mitarbeiter auf die Verjährung 
vor Ablauf der Dreijahresfrist hinweist (BAG-
Urteil vom 20.12.2022).

Erweiterte Hinweispflichten des Arbeitge-
bers

Damit ergeben sich für Arbeitgeber erweiterte 
Hinweispflichten. Sie müssen ihre Arbeitneh-
mer:

• über deren noch offene Urlaubstage jeweils 
individuell informieren,

• außerdem in einem individuellen Schreiben 
dazu nachdrücklich auffordern, den Urlaub 
rechtzeitig zu nehmen,

• und klar darauf hinweisen, dass die Urlaubs-
tage ansonsten verfallen.

Hinweis: Als Arbeitgeber sollte man spätestens 
zum 30. September auf Resturlaubstage und 
die Verfallsmöglichkeit hinweisen.

Achtung: Nicht ausreichend sind bloße Hinwei-
se bei der Gehaltsabrechnung oder abstrakte 
Angaben im Arbeitsvertrag, in einem Merkblatt 
oder in einer Kollektivvereinbarung. Unzurei-
chend sind auch generelle Hinweise, die sich 
an die gesamte Belegschaft oder eine Mehrheit 
von Arbeitnehmern richten, etwa mittels Aus-
hang oder Rund-Email.

Außerdem ist es ratsam, den Hinweis in Papier-
form/Schriftform (analog zum Hinweisgesetz) 
zu dokumentieren. Optimal sollte dies mit einer 
Unterschrift des Arbeitnehmers erfolgen. Hin-
weise per Mail sind wohl unzureichend, da der 

Zugang des Dokumentes in einem möglichen 
Prozess oft schwer nachzuweisen ist.

Krankheitsbedingter Verfall von Urlaubsan-
sprüchen

Nach der aktuellen Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts (BAG, Urteil vom 20.12.2022) 
bestehen Besonderheiten dann, wenn der 
Urlaub aus gesundheitlichen Gründen verfällt. 
Der Urlaubsanspruch verfällt nach 15 Monaten 
(zum 31. März des Folgejahres) nach Ende des 
Urlaubjahres, wenn der Arbeitnehmer seit Be-
ginn des Urlaubsjahres durchgehend bis zum 
auf das Urlaubsjahr folgenden Kalenderjahr 
aus gesundheitlichen Gründen daran gehin-
dert war, den Urlaub anzutreten. Hier entfällt 
die Hinweispflicht des Arbeitgebers vollständig 
(Dauerkrankheit).

Anders sieht es dagegen aus, wenn der Arbeit-
nehmer vor dem Zeitpunkt der Arbeitsunfähig-
keit in dem entsprechenden Urlaubsjahr tat-
sächlich gearbeitet hat. In diesem Fall hat der 
Arbeitgeber den Beschäftigten auf die ausste-
henden Urlaubstage hinzuweisen und darauf 
hinzuwirken, dass dieser den Urlaub auch an-
tritt.

Hinweis: Um sich rechtlich gänzlich abzusi-
chern sollte grundsätzlich ein ausdrücklicher 
Hinweis auf die Resturlaubstage durch den 
Arbeitgeber erfolgen, auch bei Dauerkranken.

Vertraglich vereinbarter Zusatzurlaub

Die Rechtsprechung des BAG greift grundsätz-
lich nur für den gesetzlichen Mindesturlaub. Im 
Arbeitsvertrag empfiehlt es sich deshalb, zwi-
schen gesetzlichem Mindesturlaub und ver-
traglichem Zusatzurlaub zu differenzieren.

Sofern keine abweichende vertragliche Verein-
barung getroffen ist, werden die Regelungen 
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des BUrlG auch auf den vertraglichen Zusatz-
urlaub angewendet (BAG 12.04.2011 – 9 AZR 
80/10). Allerdings ist es möglich und sinnvoll, 
für den vertraglichen Zusatzurlaub die stren-
gen Regelungen des BUrlG im Arbeitsvertrag 
außer Kraft zu setzen.

So kann etwa vereinbart werden, dass der ver-
tragliche Zusatzurlaub unter allen Umständen 

Zum Kennenlern-Abo

am 31. März des Folgejahres verfällt und nicht, 
wie in vielen von der Rechtsprechung aner-
kannten Fällen, dauerhaft übertragen wird.

Die Pflichten des Arbeitgebers gelten für den 
gesetzlichen Mindesturlaub, für den tarifli-
chen Mehrurlaub und für den Zusatzurlaub für 
Schwerbehinderte.

Haben Sie konkrete Fragen oder Fallbeispiele? 
Schreiben Sie uns eine Nachricht an 
verkehrsrundschau-plus@springernature.com
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